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LandeshauptstadtStuttgart,Amt füröffentlicheOrdnung, Lebensmittelüberwachung,

70161Stuttgart VerbraucherschutzundVeterinärwesen
Hausadresse:
Hauptstätter Straße58
70178Stuttgart

E-Mail:
████████████████████████████████████████████████

IhreNachricht:

UnserZeichen:32-23Th/VIG 161724

Bearbeiter/-in:

Zimmer:

Tel.(07 11)2 16-

Fax (0711)2 16-

Datum:02.01.2020

Az.:

Verbraucherinformationsgesetz(VIG)
IhreAnfragevom 30.07.2019

aufIhreAnfragevom 30.07.2019hinsichtlichderletztenbeidenKontrollergebnissedesBetrie-
bes

AlteKanzlei,Schillerplatz5a,70173Stuttgart

wirdIhnenfolgendeAuskunfterteilt:

BeiderRoutinekontrolleam 20.09.2017warenfolgendeMängelvorhanden:

Eislabor:
MassiveReinigungsmängelsowieverschmutzteArbeitsgeräte(Eisfräse,Crome-Pasteuri-
sierer,Stabmixer,Kühleinrichtung,Handbrause,Spülbecken)

BeiderNachkontrolleam 25.09.2017warendieMängelbehoben.

DieweiterenKontrollergebnissederletzten5 JahreerhaltenSieeinemseparatenVerfahren.

KontoderStadtkasse:
Sprechzeiten: Sieerreichenunsmit: . BW BankStuttgart

MontagbisDonnerstag8:30- 15:30Uhr © bisHaltestelleStadtmitte IBAN:DE28600501010002002408

Freitag8:30-12:30Uhr Elund@@ bisHaltestelleÖsterreichischerPlatz BIC:SOLA DE ST600

undnachvorherigertelefonischerVereinbarung &]BehindertenparkplatzTiefgarageSchwabenzentrum



Rechtlicher Hinweis:

Die VIG-Auskunft dient Ihrem privaten Gebrauch. Die weitere VerwendungerhaltenerInforma--
tionen durch die Verbraucherin und den Verbraucher wird durch das VIG nicht geregelt. Eine
Weiterverwendung bzw. Weitergabeder Informationenerfolgt daher in eigener Verantwortung,

wobei Sie dabei das geltende Recht zu beachten haben.

Im Hinblick auf die mit der Informationsplattform „Topf-Secret“ verbundene kontroverse Dis-

kussion könnenwir Sie nur vorsorglich darauf hinweisen, dass Sie, wie bei allen Meinungsäu-
RerungenüberDritte, von diesen rechtlich auf Unterlassung in Anspruch genommen werden
können. Die Beantwortung der Rechtsfrage, ob derartige Ansprüche im Einzelfall gerechtfertigt
sind, liegt nicht im Aufgabenbereich der Verwaltung und ist daher auch nicht Gegenstand der
vorliegenden behördlichen Auskunft. Im Rechtsverhältnis zwischen denBeteiligten liegt die
rechtsverbindliche Klärung solcher Rechtsfragen bei den zuständigen Gerichten.
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